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Regeste

Regeste Parteivertretung vor Bundesgericht (Art. 29 OG) in Zivilprozessen aus Kantonen,
welche die Ausübung der Advokatur von einer behördlichen Bewilligung abhängig machen.
Unterzeichnung der Berufungsschrift durch einen das Anwaltspatent nicht besitzenden
Substituten eines patentierten Anwalts. Jedenfalls dann, wenn der Substitut nicht einmal die
Bewilligung besass,vor den kantonalen Gerichten unter der Verantwortung des
substituierenden Anwalts als Parteivertreter in Zivilprozessen aufzutreten, ist dem
substituierenden Anwalt nicht Frist zur Mitunterzeichnung der Berufungsschrift anzusetzen,
sondern die Berufung ohne weiteres als unwirksam zu erklären. Kostenpflicht des
Substituten, der die Berufungsschrift unbefugterweise unterzeichnet hat.

Regeste Représentation des parties devant le Tribunal fédéral (art. 29 OJ) dans des procès
provenant de cantons qui font dépendre l'exercice de la profession d'avocat d'une
autorisation officielle. Signature de l'acte de recours en réforme par le "substitut" non
breveté d'un avocat autorisé à pratiquer. En tout cas lorsque le "substitut" ne possédait pas
l'autorisation de représenter, sous la responsabilité de son patron, les parties dans des procès
civils devant les tribunaux cantonaux, il n'y a pas lieu de fixer à ce patron un délai pour
contresigner l'acte de recours. Le recours en réforme- doit être déclaré sans autre
irrecevable. Le "substitut" qui a signé l'acte de recours est tenu des frais.

Regesto Rappresentanza delle parti davanti al Tribunale federale (art. 29 OG) in cause civili
provenienti da Cantoni che subordinano l'esercizio dell'avvocatura a un'autorizzazione
ufficiale. Firma dell'atto di ricorso per riforma a opera del "sostituto", privo di brevetto, di
un avvocato autorizzato a praticare. Comunque, quando il "sostituto" non possedeva
l'autorizzazione di rappresentare, sotto la responsabilità dell'avvocato sostituito, le parti in
processi civili davanti ai tribunali cantonali, non si deve assegnare a questo avvocato un
termine per controfirmare l'atto di ricorso. Il ricorso per riforma dev'essere dichiarato
senz'altro irricevibile. Il "sostituto" che ha firmato l'atto di ricorso è tenuto al pagamento
delle spese.

Erwägungen

E. 1
Nach Art. 29 Abs. 2 OG können in Zivil- und Strafsachen nur patentierte Anwälte sowie die
Rechtslehrer an schweizerischen Hochschulen als Parteivertreter vor Bundesgericht
auftreten. Vorbehalten bleiben nach dem zweiten Satze dieser Bestimmung die Fälle aus
Kantonen, in welchen der Anwaltsberuf ohne behördliche Bewilligung ausgeübt werden
darf. Der soeben erwähnte Vorbehalt (mit dem BGE 82 II 108 Erw. 2 sich befasst) greift
hier nicht Platz, weil Zürich nicht zu den Kantonen gehört, in denen der Anwaltsberuf ohne
behördliche Bewilligung ausgeübt werden darf ( BGE 78 II 117 , BGE 79 II 104 ff.). In der



vorliegenden Zivilsache als Parteivertreter vor Bundesgericht aufzutreten (worunter nicht
etwa nur das persönliche Erscheinen vor Bundesgericht, sondern die Parteivertretung im
allgemeinen, also namentlich auch die Unterzeichnung einer für das Bundesgericht
bestimmten Rechtsschrift zu verstehen ist, vgl. BGE 78 II 117 Erw. 1), wäre also Dr. Y nur
befugt gewesen, wenn er zur Zeit seiner Vertretungshandlung eine der im ersten Satze von
Art. 29 Abs. 2 OG genannten Eigenschaften besessen hätte. Dies war nicht der Fall.
Insbesondere besass er damals das Anwaltspatent nicht. Die Berufung ist also von einer
hiezu nicht berechtigten Person erklärt worden und erweist sich deshalb als unwirksam. In
BGE 82 II 108 Erw. 2 hat das Bundesgericht freilich entschieden, wenn man den im
zweiten Satz von Art. 29 Abs. 2 OG ausgesprochenen Vorbehalt für die Fälle aus Kantonen
mit freier Advokatur dahin auslege, dass in solchen Fällen immerhin nur die selbständigen
(patentierten oder nicht patentierten) Anwälte, nicht auch die nach dem Anwaltsrecht des
Berufsdomizils von ihnen substituierten BGE 84 II 403 S. 406 und unter ihrer
Verantwortung handelnden Anwaltskandidaten zum Auftreten vor Bundesgericht befugt
seien, so sei doch im Falle, dass die Partei einen zur Berufsausübung voll berechtigten
patentierten Anwalt bevollmächtigt hatte, eine vom Substituten eingereichte Berufung nicht
als schlechthin ungültig zu betrachten, sondern rechtfertige es sich, dem substituierenden
Anwalt eine Nachfrist zur Mitunterzeichnung einzuräumen. Ob sich dieser Grundsatz auch
auf Fälle aus Kantonen übertragen liesse, die wie Zürich die Ausübung der Advokatur von
einer behördlichen Bewilligung abhängig machen, kann im vorliegenden Falle dahingestellt
bleiben. Auch wenn man diese Frage bejahen wollte, käme hier nämlich die Einräumung
einer solchen Nachfrist nicht in Frage, sondern wäre die Berufung mit einem unheilbaren
Mangel behaftet, weil Dr. Y, als er die Berufungsschrift unterzeichnete, auch die sog.
"venia advocandi" nicht besass, m.a.W. weil Dr. X die von ihm nachgesuchte
obergerichtliche Bewilligung, Dr. Y unter seiner eigenen Verantwortlichkeit Zivil- und
Strafprozesse führen zu lassen (§ 5 des zürch. Anwaltsgesetzes vom 3. Juli 1938), nicht
erhalten hatte, so dass Dr. Y (der übrigens bis heute keine Substitutionsvollmacht vorgelegt
hat) nicht einmal vor den zürcherischen Gerichten als Parteivertreter in einem Zivilprozess
hätte auftreten können. Kann auf die Berufung aus diesen Gründen nicht eingetreten
werden, so bleibt der Klägerin nur die Möglichkeit offen, beim Zutreffen der
Voraussetzungen von Art. 35 OG Wiederherstellung gegen die Folgen der Versäumung der
Berufungsfrist zu verlangen.

E. 2
Die Kosten des vorliegenden bundesgerichtlichen Verfahrens können nicht der Klägerin
auferlegt werden; denn sie hat sich an einen patentierten Anwalt gewandt und kann offenbar
nichts dafür, dass die Berufung von einem hiezu nicht befugten Substituten erklärt wurde.
Dagegen ist der Unterzeichner der Berufungsschrift für diese Kosten haftbar zu machen.
Der Fall, dass eine zur Parteivertretung BGE 84 II 403 S. 407 vor Bundesgericht nicht
befugte Person die Berufung erklärt, darf in dieser Hinsicht dem in BGE 46 II 412 Erw. 2
behandelten Falle gleichgestellt werden, dass eine zur Parteivertretung befugte Person dies
ohne Vollmacht der betreffenden Partei tut. Dispositiv
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